42   Der Friedensvertrag von Versailles, Deutschland vorgelegt am 7.5.1919





Im Jahre 1919 wurde der Erste Weltkrieg mit dem sog. Friedensvertrag von Versailles offiziell beendet. In den Waffenstillstandsverhandlungen im Oktober 1918, die diesem Vertrag vorausgingen, war vereinbart worden, daß das Friedensprogramm des amerikanischen Präsidenten Wilson und die darin enthaltenen 14 Punkte die Grundlage für den Friedensvertrag bilden sollten. Die Verhandlungen darüber fanden ihren Abschluß mit der Note des amerikanischen Staatssekretärs Lansing vom 5.11. 1918, in der mitgeteilt wurde, daß die Kriegsgegner Deutschlands zu einem Frieden auf der Grundlage des Wilson-Progamms bereit seien. In den dann am 7.5.1919 der deutschen Delegation überreichten Friedensbedingungen waren die Forderungen aber dann völlig andere. Sie waren ohne jede Mitwirkung der deutschen Seite fertiggestellt worden. Der gesamte Vertrag basierte zentral auf dem Artikel 231, in dem Deutschland die einseitige Schuld am Ersten Weltkrieg zugewiesen wurde. Der Vertrag wurde von den USA nicht unterzeichnet; diese trat in der Folge als „Schiedsrichter“ auf. 





Die bedeutsamsten Bestimmungen des Versailler Vertrages (auch als Versailler Diktat benannt):


Artikel 33: Deutschland verzichtet zugunsten Belgien auf alle Rechte und Ansprüche auf das westlich der Straße Lüttich-Aachen liegende Gebiet von Preußisch-Moresnet.


Artikel 34: Deutschland verzichtet außerdem zugunsten Belgiens auf alle Rechte und Ansprüche auf das gesamte Gebiet der Kreise Eupen und Malmedy. 


Artikel 42. Es ist Deutschland untersagt, auf dem linken Ufer des Rheines und auf dem rechten Ufer westlich einer 50 km östlich des Stromes verlaufenden Linie Befestigungen beizubehalten oder anzulegen. 


Artikel 45: Als Ersatz für die Zerstörung der Kohlengruben in Nordfrankreich und als Anzahlung auf den Betrag der von Deutschland geschuldeten Wiedergutmachung der Kriegsschäden tritt Deutschland das volle und unbeschränkte, völlig schulden- und lastenfreie Eigentum an den Kohlengruben im Saarbecken, wie es im Artikel 48 abgegrenzt ist, mit dem ausschließlichen Ausbeutungsrecht an Frankreich ab.


Artikel 50 ... § 36: Beschließt der Völkerbund die Vereinigung des ganzen Saarbeckens oder eines Teils mit Deutschland, so hat Deutschland die Eigentumsrechte Frankreichs an den in diesem Gebietsteil gelegenen Gruben im ganzen zu einem in Gold zahlbaren Preise zurückzukaufen.


Artikel 51: Die infolge des Versailler Vorfriedens vom 26. Februar und des Frankfurter Friedens vom 10. Mai 1871 an Deutschland abgetretenen Gebiete (Anm.: Elsaß-Lothringen) fallen mit Wirkung vom Zeitpunkte des Waffenstillstandes vom 11. November 1918 ab unter die französische Souveränität. 


Artikel 80: Deutschland erkennt die Unabhängigkeit Österreichs in den durch Vertrag zwischen diesem Staate und den alliierten und assoziierten Hauptmächten festzulegenden Grenzen an und verpflichtet sich, sie unbedingt zu achten; Deutschland erkennt an, daß diese Unabhängigkeit unabänderlich ist, es sei denn, daß der Rat des Völkerbundes einer Abänderung zustimmt. 


Artikel 81-86: In diesen Artikeln erkennt Deutschland die vollständige Unabhängigkeit der Tschechoslowakei an, in der 3 Millionen Deutsche wohnen. Es tritt, ohne daß ein Befragen der Bevölkerung erfolgt, einen Teil des Kreises Ratibor (das Hultschiner Ländchen) an die Tschechoslowakei ab.


Artikel 87: Deutschland erkennt, wie die alliierten und assoziierten Mächte es bereits getan haben, die völlige Unabhängigkeit Polens an und verzichtet zugunsten Polens auf alle Rechte und Ansprüche auf das Gebiet, das begrenzt wird durch die Ostsee, die Ostgrenze Deutschlands, wie sie im Artikel 27 Teil II des gegenwärtigen Vertrages festgelegt ist...


Artikel 100: Deutschland verzichtet zugunsten der Alliierten und assoziierten Hauptmächte auf alle Rechte und Ansprüche auf das Gebiet, das von den nachstehend angegebenen Grenzen umschlossen wird ...


Artikel 102: Die alliierten und assoziierten Hauptmächte verpflichten sich, die Stadt Danzig nebst dem in Artikel 100 bezeichneten Gebiet als Freie Stadt zu begründen. Sie tritt unter den Schutz des Völkerbundes.


Artikel 118: Außerhalb seiner Grenzen in Europa, wie sie durch den gegenwärtigen Vertrag festgesetzt worden sind, verzichtet Deutschland auf sämtliche Rechte, Ansprüche und Vorrechte auf und in bezug auf alle ihm oder seinen Verbündeten gehörenden Gebiete sowie auf alle Rechte und Ansprüche und Vorrechte, die ihm aus irgendeinem Grunde den alliierten oder assoziierten Mächten gegenüber bisher zustanden...


Artikel 119: Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assoziierten Hauptmächte auf alle seine Rechte und Ansprüche bezüglich seiner überseeischen Besitzungen.


Artikel 160: Spätestens am 31. März 1920 darf das deutsche Heer nicht mehr als sieben Infanterie- und drei Kavallerie-Divisionen umfassen. Von diesem Zeitpunkt ab darf die gesamte Iststärke des Heeres ... nicht mehr als 100.000 Mann, einschließlich der Offiziere und Depots, betragen. ...


Artikel 168: Die Anfertigung von Waffen, Munition und Kriegsgerät aller Art darf nur in Werkstätten und Fabriken stattfinden, deren Lage den Regierungen der alliierten und assoziierten Hauptmächte zur Kenntnisnahme mitgeteilt und von ihnen genehmigt worden ist. ...


Artikel 170: Die Einfuhr von Waffen, Munition und Kriegsgerät jeder Art nach Deutschland ist ausdrücklich verboten. Dasselbe gilt für die Anfertigung und Ausfuhr von Waffen, Munition und Kriegsgerät aller Art für fremde Länder.


Artikel 173: Die allgemeine Wehrpflicht wird in Deutschland abgeschafft.


Artikel 174: Unteroffiziere und Gemeine verpflichten sich für eine ununterbrochene Dauer von 12 Jahren.


Artikel 198: Deutschland darf Luftstreitkräfte weder zu Lande noch zu Wasser als Teil seines Heerwesens unterhalten. ...


Artikel 227: Die alliierten und assoziierten Mächte stellen Wilhelm II. von Hohenzollern, vormaligen Kaiser von Deutschland, wegen schwerster Verletzung des internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge unter öffentliche Anklage.


Artikel 231: Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, daß Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben.


Artikel 232: Die alliierten und assoziierten Regierungen erkennen an, daß die Hilfsmittel Deutschlands unter Berücksichtigung ihrer dauernden, sich aus den übrigen Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages ergebenden Verminderungen nicht ausreichen, um die volle Wiedergutmachung aller dieser Verluste und Schäden zu gewährleisten. Immerhin verlangen die alliierten und assoziierten Regierungen, und Deutschland verpflichtet sich dazu, daß alle Schäden wieder gutgemacht werden.


Artikel 235: ... zahlt Deutschland in Anrechnung auf obige Schuld während der Jahre 1919, 1920, und der ersten 4 Monate von 1921 in soviel Raten und in solcher Form, wie es der Wiedergutmachungsausschuß festsetzt, den Gegenwert von 20.000.000.000 (zwanzig Milliarden) Mark Gold.


(Bis zum 30. Juni 1931 zahlte Deutschland insgesamt 67.673.000.000 Reichsmark. Die von den Alliierten aufgestellten Forderungen vom 21./22.6.1920 hatten sich auf 269 Milliarden Reichsmark belaufen!)


Artikel 297: Soweit der gegenwärtige Vertrag nicht ein anderes bestimmt, behalten sich die alliierten oder assoziierten Mächte das Recht vor, alle den deutschen Reichsangehörigen oder den von ihnen abhängigen Gesellschaften bei Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages gehörenden Güter, Rechte und Interessen innerhalb ihrer Gebiete, Kolonien, Besitzungen und Protektoratsländer, einschließlich der Gebiete, die ihnen durch den gegenwärtigen Vertrag abgetreten wurden, zurückzubehalten und zu liquidieren ... Deutschland verpflichtet sich, seine Angehörigen wegen der Liquidation oder Einbehaltung ihrer Güter, Rechte oder Interessen in den alliierten oder assoziierten Ländern zu entschädigen (der wohl größte Raub privaten Eigentums in der Weltgeschichte).


Was mag nun an Forderungen in den bis heute nicht öffentlich vorliegenden, aber sicherlich festgeschriebenen, Vereinbarungen enthalten sein, die die alliierten und assoziierten Mächte den Vertretern der Bundesrepublik Deutschland nach dem siegreichen Abschluß des Zweiten Weltkrieges und der daran anschließenden 4-jährigen, ungeordneten Übergangszeit vorgelegt haben? 
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